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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: Entwurf einer VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES zur Einrichtung des Programms für die Europäische 
Verteidigungsindustrie und eines Rahmens für Maßnahmen zur 
Gewährleistung der zeitnahen Verfügbarkeit und Lieferung von 
Verteidigungsgütern (EDIP-Verordnung) (erste Lesung)  

– Annahme des Gesetzgebungsakts 

= Erklärungen 
 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Finanzierung 

des Programms für die europäische Verteidigungsindustrie (EDIP) und des 

Unterstützungsinstruments für die Ukraine im Rahmen der EDIP-Verordnung 

Das Europäische Parlament und der Rat erkennen an, dass die technologische und industrielle Basis 

der europäischen Verteidigung und die technologische und industrielle Basis der Verteidigung der 

Ukraine unbedingt unterstützt werden müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, indem 

die Anpassung der Industrie an Strukturveränderungen beschleunigt wird, unter anderem durch den 

Ausbau der Produktionskapazitäten und die Verstärkung der Zusammenarbeit bei der Beschaffung 

von Verteidigungsgütern, insbesondere angesichts der Herausforderungen, die durch den 

rechtswidrigen, grundlosen und ungerechtfertigten Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine 

entstanden sind. 
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Unbeschadet der Vorrechte der Haushaltsbehörde im Rahmen der künftigen jährlichen 

Haushaltsverfahren ersuchen das Europäische Parlament und der Rat die Kommission, vorrangig 

und unter Berücksichtigung früherer politischer Zusagen der Haushaltsbehörde, einschließlich der 

Deckung der Zinskosten für das Aufbauinstrument der Europäischen Union, Optionen zur 

Aufstockung der Haushaltsmittel für das Programm für die europäische Verteidigungsindustrie und 

das Unterstützungsinstrument für die Ukraine im Einklang mit Nummer 18 der IIV über die 

Haushaltsdisziplin zu prüfen, ohne ähnliche EU-Programme und Fonds zu kürzen. 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu den 

Finanzbeiträgen von Drittländern für ihre Beteiligung am SAFE-Instrument als zusätzliche 

Finanzmittel für das Programm für die europäische Verteidigungsindustrie (EDIP) und das 

Unterstützungsinstrument für die Ukraine im Rahmen der EDIP-Verordnung 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission erkennen an, dass die technologische und 

industrielle Basis der europäischen Verteidigung und die technologische und industrielle Basis der 

Verteidigung der Ukraine unbedingt unterstützt werden müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 

erhöhen, indem die Anpassung der Industrie an Strukturveränderungen beschleunigt wird, unter 

anderem durch den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Verstärkung der Zusammenarbeit 

bei der Beschaffung von Verteidigungsgütern, insbesondere angesichts der Herausforderungen, die 

durch den rechtswidrigen, grundlosen und ungerechtfertigten Angriffskrieg Russlands gegen die 

Ukraine entstanden sind. 

Gemäß Artikel 17 Absatz 4 der SAFE-Verordnung werden die von Drittländern für ihre Beteiligung 

am SAFE-Instrument zu leistenden Finanzbeiträge für Programme zur Unterstützung der 

Verteidigungsindustrie der Union, der ukrainischen Verteidigungsindustrie und der Ukraine gemäß 

den Vorschriften dieser Programme verwendet. Das Europäische Parlament, der Rat und die 

Kommission sind sich darin einig, dass diese Beiträge zur Aufstockung des EDIP, einschließlich 

des Unterstützungsinstruments für die Ukraine, verwendet werden sollten. 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission über 

zusätzliche Finanzmittel für die EDIP-Verordnung 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission teilen die Auffassung, dass die 

EDIP-Verordnung mit zusätzlichen Finanzmitteln ausgestattet werden sollte. 
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Zu diesem Zweck ist in der EDIP-Verordnung ausdrücklich die Möglichkeit von zusätzlichen 

Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten, Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, 

Drittländern, internationalen Organisationen, internationalen Finanzinstitutionen oder anderen 

Dritten vorgesehen, und es wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf den Fonds zur 

Beschleunigung der Transformation der Lieferketten im Verteidigungsbereich (Fund Accelerating 

the defence Supply Chains Transformation – FAST) verwiesen. 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der zentralen Rolle des FAST bei der 

Verbesserung der Herstellungskapazitäten von KMU und kleinen Midcap-Unternehmen im 

Verteidigungsbereich, die besonderen Bedarf an Investitionen haben, sollten solche zusätzlichen 

Beiträge in erster Linie dem FAST zugewiesen werden und die Beträge ergänzen, die aus der in 

Artikel 5 Absatz 1 genannten Finanzausstattung von 1 200 Mio. EUR zugewiesen werden, mit dem 

Ziel, dass sich der Gesamtrichtbetrag für diesen speziellen Fonds im Rahmen des Programms unter 

Wahrung der Vorrechte der Haushaltsbehörde auf mindestens 150 Mio. EUR beläuft. 
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